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als gesetzliche Erben erhalten wür-
den, oder hat er ihre Erbtheile so
bestimmt, daß sie zu einander in
demselben Verhältnisse stehen wie
die gesetzlichen Erbtheile, so ist im
Zweifel anzunehmen, daß die Ab-
kömmlinge nach den 88 2050, 2051

zur Ausgleichung verpflichtet sein
sollen.

2053. Eine Zuwendung, die ein entfernterer Ab-

kömmling vor dem Wegfalle des ihn
von der Erbfolge ausschließenden
näheren Abkömmlinges oder ein an

die Stelle eines Abkömmlinges als

Ersatzerbe tretender Abkömmling
von dem Erblasser erhalten hat, ist

nicht zur Ausgleichung zu bringen,
es sei denn, daß der Erblasser bei

der Zuwendung die Ausgleichung
angeordnet hat.

Das Gleiche gilt, wenn ein Ab-

jenige als Erben eingesetzt, was sie gute der fortgesetzten Gütergemein-
schaft entsprechende Anwendung.

 2055. Bei der Auseinander=
 setzung wird jedem

Miterben der Werth der Zuwendung,
die er zur Ausgleichung zu bringen

hat, auf seinen Erbtheil angerechnet.
Der Werth der sämmtlichen Zu-
wendungen, die zur Ausgleichung zu
bringen sind, wird dem Nachlasse
hinzugerechnet, soweit dieser den
Miterben zukommt, unter denen die

Ausgleichung stattfindet.
Der Werth bestimmt sich nach der

Zeit, zu der die Zuwendung er-

folgt ist.

2056.  Hat ein Miterbe durch die Zuwendung mehr
erhalten, als ihm bei der Auseinan—

dersetzung zukommen würde, so ist
er zur Herauszahlung des Mehrbe-

trags nicht verpflichtet. Der Nach-
laß wird in einem solchen Falle un-

kömmling, bevor er die rechtliche ter die übrigen Erben in der Weise
Stellung eines solchen erlangt
hatte, eine Zuwendung von dem
Erblasser erhalten hat.

2054. Eine Zuwendung, die
aus dem Gesammt-

gute der allgemeinen Gütergemein-
schaft, der Errungenschaftsgemein-

getheilt, daß der Werth der Zuwend-
ung und der Erbtheil des Miterben

außer Ansatz bleiben.

2057. Jeder Miterbe ist ver-
 pblichtet, den übrigen

Erben auf Verlangen Auskunft über
die Zuwendungen zu ertheilen, die

schaft oder der Fahrnißgemeinschaft er nach den §§ 2050 bis 2053 zur
erfolgt, gilt als von jedem der Ehe- Ausgleichung zu bringen hat. Die
gatten zur Hälfte gemacht. Die Zu= Vorschriften der §§ 260, 261 über
wendung gilt jedoch, wenn sie an die Verpflichtung zur Leistung des

einen Abkömmling erfolgt, der nur Offenbarungseids finden entsprechende
von einem der Ehegatten abstammt, chende Anwendung.
oder wenn einer der Ehegatten

wegen der Zuwendung zu dem Ge-

sammtgut Ersatz zu leisten hat, als
von diesem Ehegatten gemacht.

Diese Vorschriften finden auf
eine Zuwendung aus dem Gesammt-
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2058. Die Erben haften für die gemeinschaftlichen
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Nachlaßverbindlichkeiten als Ge-

sammtschuldner.

2059. Bis zur Theilung des
Nachlasses kann jeder

Miterbe die Berichtigung der Nach-

laßverbindlichkeiten aus dem Ver-
mögen, das er außer seinem Antheil
an dem Nachlasse hat, verweigern.
Haftet er für eine Nachlaßverbind-
  keit unbeschränkt, so steht ihm
dieses Recht in Ansehung des seinem

Erbtheil entsprechenden Theiles der
Verbindlichkeit nicht zu.

Das Recht der Nachlaßgläubiger,
die Befriedigung aus dem ungetheil-
ten Nachlasse von sämmtlichen Mit-

erben zu verlangen, bleibt unbe-

rührt.

2060. Nach der Theilungdes Nachlasses hafter
jeder Miterbe nur für den seinem

Erbtheil entsprechenden Theil einer
Nachlaßverbindlichkeit:

1. wenn der Gläubiger im Aufge-

botsverfahren ausgeschlossen ist;
das Ausgebot erstreckt sich inso-
weit auch auf die im § 1972

bezeichneten Gläubiger sowie
auf die Gläubiger, denen der
Miterbe unbeschränkt haftet;

wenn der Gläubiger seine For-
derung später als fünf Jahre
nach dem im § 1974 Abs. 1 be-

stimmten Zeitpunkte geltend
macht, es sei denn, daß die For-
derung vor dem Ablaufe der
fünf Jahre dem Miterben be-

kannt geworden oderim Aufge-
botsverfahren angemeldet wor-
den ist; die Vorschrift findet keine
Anwendung, soweit der Gläubi-
ger nach § 1971 von dem Auf-

gebote nicht betroffen wird;

3. wenn der Nachlaßkonkurs eröff-

net und durch Vertheilung der

Masse oder durch Zwangsver-
gleich beendigt worden ist.

2061. Jeder Miterbe kann
 die Nachlaßgläubiger

öffentlich auffordern, ihre Forder-
ungen binnen sechs Monaten bei ihm
oder bei dem Nachlaßgericht anzu-
melden. Ist die Aufforderung er-

folgt, so haftet nach der Theilung
jeder Miterbe nur für den seinem

Erbtheil entsprechenden Theil einer
Forderung, soweit nicht vor dem Ab-

laufe der Frist die Anmeldung er-
solgt oder die Forderung ihm zur
Zeit der Theilung bekannt ist.

Die Aufforderung ist durch den
Deutschen Reichsanzeiger und durch
das für die Bekanntmachungen des

Nachlaßgerichts bestimmte Blatt zu
veröffentlichen. Die Frist beginnt
mit der letzten Einrückung. Die
Kosten sallen dem Erben zur Last, der
die Aufforderung erläßt.

2062. Die Anordnung einer
Nachlaßverwaltung

kann von den Erben nur gemein-

schastlich beantragt werden; sie ist
ausgeschlossen, wenn der  Nachlaß ge—

theilt ist.

2063. Die Errichtung des
 Inventars durch einen

Miterben kommt auch den übrigen
Erben zu Statten, soweit nicht ihre
Haftung für die Nachlaßverbindlich-
keiten unbeschränkt ist.

Ein Miterbe kann sich den übrigen
Erben gegenüber auf die Beschränk-

ung seiner Haftung auch dann beru-
fen, wenn er den anderen Nachlaß-

gläubigern gegenüber unbeschränkt
haftet.
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